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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR  
DIE BESCHAFFUNG VON WAREN UND LEISTUNGEN  

AMGRO Zdzisław Gulik (im Folgenden AMGRO) 
 
 

1. Falls die Parteien keinen inhaltlich abweichenden Auftrag geschlossen haben, finden die 
Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen fu r die Beschaffung von Waren und Leistungen 
(ABBWL) direkte Anwendung bei den Auftra gen seitens der AMGRO und sind fu r die Parteien in dem 
nachstehenden Wortlaut verbindlich, es sei denn die  Parteien haben die Anwendung einiger 
Bestimmungen eindeutig und schriftlich ausgeschlossen. 

2. Im Rahmen der Gescha ftsbeziehungen, die auf einem Auftrag basieren, dessen Bestandteil die ABBWL 
sind, du rfen keine allgemeinen Bedingungen des Anbieters bzw. keine anderen AGB angewandt 
werden, es sei denn AMGRO willigte darin schriftlich ein, indem sie die betreffenden allgemeinen 
Bedingungen des Zulieferers bzw. andere AGB paraphiert hat. 

3. Der Inhalt des Auftrags und die ABBWL samt sonstigen Anlagen bilden die vollumfa ngliche 
Vereinbarung zwischen der AMGRO und dem Zulieferer und gelten als vorrangig gegenu ber dem 
Angebot, allen vorigen Verhandlungen, den vom Zulieferer vorgelegten AGB, als auch anderen 
Stellungnahmen und Absprachen in diesem Bereich, die entweder schriftlich oder mu ndlich geta tigt 
worden sind, ausgenommen der aus dem Inhalt des Auftrags direkt eingeschlossenen Bereiche. 

4. Die ABBWL sind ein Bestandteil des Auftrags und werden diesem als Anlage beigefu gt. Zum 
Inkrafttreten erfordern die ABBWL keine Abgabe von zusa tzlichen Willenserkla rungen der Parteien. 
Wurden dem Auftrag keine ABBWL beigefu gt, gilt fu r den Zulieferer, dass er durch die Fassung der 
ABBWL gebunden ist, die zum Tag der Einreichung des Angebots auf der Internetseite 
http://www.amgro.pl von AMGRO vero ffentlicht war. 

5. Die Einreichung eines Angebot bedeutet, dass der Zulieferer alle Bestimmungen der ABBWL 
ausnahmslos akzeptiert, es sei denn er hat sich etwas anderes in seinem Angebot vorbehalten. 

6. Bei Widerspru chen zwischen den ABBWL und dem Auftrag gilt der Wortlaut des Auftrags als 
vorrangig. 

7. Der Zulieferer ist verpflichtet, die Annahme des Auftrags schriftlich (Auftragsbesta tigung) innerhalb 
von 3 Werktagen zu besta tigen, es sei denn die Parteien haben etwas anderes vereinbart. Geht keine 
Auftragsbesta tigung innerhalb der obigen Frist ein, gilt der Auftrag als nicht verbindlich fu r AMGRO. 
Geht seitens eines Zulieferers, der in dauerhaften Gescha ftsbeziehungen mit AMGRO ist, keine 
fristgerechte Antwort ein, gilt das Angebot des Auftraggebers zu den im Auftrag festgelegten 
Bestimmungen als angenommen. Unter dauerhaften Gescha ftsbeziehungen versteht man eine 
mindestens zweifach durch eine der Parteien realisierte Durchfu hrung eines Auftrags der anderen 
Partei innerhalb des Zeitraums von 12 Kalendermonaten vor dem Eingang des Auftrags. 

8. Entha lt die Auftragsbesta tigung Abweichungen vom Auftrag, darf AMGRO innerhalb von 5 Werktagen 
ab Eingangsdatum der Auftragsbesta tigung erkla ren, dass sie die Fertigstellung des Auftrags zu den 
vom Zulieferer gea nderten Bedingungen anerkennt bzw. vom Auftrag zuru cktreten. 

9. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbarte haben, umfasst der Auftragswert immer den Preis der 
bestellten Ware bzw. der Gegensta nde der Leistung (gemeinsam als Waren genannt) inkl. sa mtlicher 
Unterlagen und Verpackungen und Befo rderung zur AMGRO. Der Zulieferer hat das Frachtdokument 
(Frachtbrief entsprechend dem Transporttyp inkl. Frachtspezifikation) zusammen mit der Ware zu 
liefern. 

10. Der Zulieferer ist verpflichtet, AMGRO u ber die Versandbereitschaft der Ware per E-Mail mindestens 
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3 Werktage vor dem planma ßigen Auslieferungsdatum zu informieren, wobei die Warenlieferungen 
am Hauptbetrieb von AMGRO innerhalb der Gescha ftszeiten, d. h. zwischen 7.00 und 15.00 Uhr, 
entgegengenommen werden. Falls die Parteien dies vorab vereinbaren, sind Lieferungsannahmen 
außerhalb der Gescha ftszeiten des Hauptbetriebs zula ssig. 

11. Die quantitative Kontrolle der gelieferten Ware und ihres Zustands nach dem Transport erfolgt 
unverzu glich nach deren Eingang am Hauptbetrieb von AMGRO durch die U berpru fung der 
U bereinstimmung der Lieferung mit den Frachtunterlagen und dem Auftrag sowie im Rahmen einer 
Besichtigung des Außenzustands der Ware. 

12. Falls die Warenmengen mit den Frachtunterlagen und dem Auftrag nicht u bereinstimmen bzw. falls 
die gelieferten Waren bescha digt sind, erfasst AMGRO diese Abweichungen in den Frachtunterlagen. 
Bei quantitativen oder qualitativen Abweichungen der Lieferung vom Auftrag teilt AMGRO diesen 
Umstand dem Zulieferer per E-Mail mit. Der Zulieferer ist verpflichtet, die fehlenden bzw. 
mangelhaften Liefermengen innerhalb von 3 Werktagen ab Datum der Anzeige der Abweichungen 
durch AMGRO auf eigene Rechnung nachzuliefern bzw. durch mangelfreie Ware zu ersetzen. Der 
Auftrag gilt zum Zeitpunkt der Anlieferung der bestellten Waren entsprechend dem Auftrag und inkl. 
sa mtlicher vom Auftraggeber geforderten Unterlagen bei AMGRO als durchfu hrt. 

13. Der Zulieferer erteilt eine 2-ja hrige Gewa hrleistung und Garantie auf die Ware. 
14. Der Zulieferer tra gt die vollsta ndige zivilrechtliche und finanzielle Haftung fu r die Folgen und 

Nachwirkungen der Ma ngel der Ware, die innerhalb der Gewa hrleistungs- bzw. Garantiefrist aufgrund 
der mangelhaften Qualita t der gelieferten Waren ermittelt wurden oder entstanden sind. 

15. Tritt wa hrend der Gewa hrleistungs- bzw. Garantiefrist ein Mangel in der Ware auf, informiert AMGRO 
den Zulieferer daru ber schriftlich oder per E-Mail. Der Zulieferer ist verpflichtet, den entstandenen 
Mangel in den Waren innerhalb von 3 Werktagen ab Eingang der Warenanzeige seitens der AMGRO zu 
beseitigen. Tritt in den gelieferten Waren ein Mangel, dessen Ursache der Zulieferer zu verantworten 
hat, zweifach innerhalb der Gewa hrleistungs- bzw. Garantiefrist auf, ist der Zulieferer verpflichtet, die 
mangelhaften Waren durch solche, die keine Ma ngel aufweisen, auf eigene Rechnung zu ersetzen. Die 
Garantieverpflichtungen des Zulieferers werden an dem durch AMGRO festgelegten Ort realisiert. Der 
Zulieferer ist verpflichtet, die Ursache des Mangels spa testens innerhalb einer Woche ab 
Mangelbeseitigung der AMGRO bekanntzugeben. 

16. Die Gewa hrleistungs- bzw. Garantiefrist verla ngert sich um den Zeitraum ab Ma ngelanzeige bis zur 
Ma ngelbeseitigung. Werden die mangelhaften Waren durch neue ersetzt, beginnt die Gewa hrleistungs- 
bzw. Garantiefrist neu an. Beseitigt der Zulieferer einen innerhalb der Gewa hrleistungs- bzw. 
Garantiefrist angezeigten Mangel nicht fristgerecht, darf AMGRO diesen Mangel selbststa ndig 
beseitigen bzw. einen Dritten mit der Beseitigung beauftragen, wobei die Kosten dafu r der Zulieferer 
zu tragen hat, ohne dass die Gewa hrleistungs- bzw. Garantieanspru che verletzt werden. 

17. Bei verspa teter Durchfu hrung des Auftrags durch den Zulieferer bzw. verspa teter Beseitigung eines 
Mangels in den Waren darf AMGRO ein Strafe in Ho he von 0,5 % des Auftragswerts fu r jeden Tag Verzug 
dem Zulieferer berechnen. Die Entrichtung der Strafe befreit nicht den Zulieferer von der 
Erfu llungspflicht. Bei Lieferverzu gen von mehr als 7 Tagen darf AMGRO vom Auftrag zuru ckzutreten – 
je nach ihrem Ermessen entweder vollumfa nglich oder in dem Teil, der innerhalb der Lieferfrist nicht 
realisiert wurde. Decken die Strafen den der AMGRO zugefu gten Schaden nicht, darf AMGRO 
erga nzenden Schadenersatz geltend machen. 

18. Der Zulieferer ist verpflichtet, alle Informationen bezu glich des Auftrags innerhalb von 3 Jahren ab 
Fertigstellung des Auftrags geheim zu halten. AMGRO ist berechtigt, den Zulieferer mit einer Strafe in 
Ho he von 3 % des Auftragswerts fu r jede ermittelte Verletzung dieses Geheimnissen zu belasten. 

19. Die U bertragung der Rechte und Pflichten des Zulieferers aus diesem Auftrag, darunter die Zession von 
Rechten, erfordern eine schriftliche Erlaubnis seitens der AMGRO. 

20. Sa mtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Auftrag werden vor dem fu r AMGRO zusta ndigen 
Gericht entschieden. 


